
Achtung! Antrag senden an: 
NÖ Landarbeiterkammer, Traude Müller-Kögler, Marco d’Avianogasse 1/1, 1015 Wien, Tel.: 01/512 16 01 -24 
E-Mail: traude.mueller-koegler@lak-noe.at, www.landarbeiterkammer.at/noe

niederösterreichische 
landarbeiterkammer  

RICHTLINIEN 
für die Vergabe des Jugendzuschusses 

ANSPRUCHSBERECHTIGT 
Für den Besuch von Musikveranstaltungen 

• NOVA ROCK

• FM4 FREQUENCY

• BEATPATROL

• WOODSTOCK DER BLASMUSIK

• SHUTDOWN

und von Sportveranstaltungen 

• HEIMLÄNDERSPIELE ÖSTERREICHISCHER NATIONALTEAMS (Fußball, Handball,
Basketball, etc.)

• ALLE SPORTVERANSTALTUNGEN IN NIEDERÖSTERREICH VON 
NIEDERÖSTERREICHISCHEN SPORTVEREINEN IN DER HÖCHSTEN SPIELKLASSE

können Kammermitglieder bis zum Ende des 26. Lebensjahres einen Zuschuss erhalten. 
Voraussetzung dafür ist, dass sie zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits sechs Monate 
innerhalb eines Jahres in der Land- und Forstwirtschaft vollbeschäftigt (mind. 20 WSt.) waren. 

ANTRAGSTELLUNG 
Die Antragstellung erfolgt mit dem dafür vorgesehenen Formular. Dieses ist ordnungsgemäß 
auszufüllen, zu unterfertigen und zusammen mit den unten angeführten Beilagen der NÖ 
Landarbeiterkammer zu übermitteln. Das Antragsformular erhalten Sie im Internet unter 
www.landarbeiterkammer.at/noe, direkt bei der NÖ Landarbeiterkammer sowie bei Ihrem 
zuständigen Geschäftsstellenleiter. 

ERFORDERLICHE UNTERLAGEN 
Kopie des Eintrittstickets sowie eine Kopie der Zahlungsbestätigung 

HÖHE DES ZUSCHUSSES 
Musikveranstaltungen Tageskarte Zuschuss in Höhe von EUR 50,- 
Musikveranstaltungen Festivalpass Zuschuss in Höhe von EUR 80,- 
Sportveranstaltungen 80 % der Kosten (max. EUR 60,-) 

- Heimländerspiele Österreichischer Nationalteams
- Veranstaltungen NÖ Vereine (höchste Spielklasse)

Die Förderhöhe muss mindestens EUR 15,- betragen. 


